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Provisorische Gemeindeordrmng

für die

Stadt WieNj

welche Seine Majestät über einen von dem Minister des Innern mit

Zustimmung des MinistUrathes erstatteten allerunterthänigsten Vor¬

trug in Gemäßheit des §. 87 der Reichsverfassung und des K. 6

des provisorischen Gemeindegesetzes mit allerhöchster Entschließung vom
6. März 1850 in nachstehender Weise allergnädigst zu genehmigen

geruht haben .

I . Abschnitt .
Bon dem Gebiete der Gemeinde und den Be¬

wohnern desselben ,

lmfang der Gemeinde .

8. i .

Die Gemeinde Wien umfaßt das Gebiet vom Sporne der

Brigittenau längs des Stromstricheö ( Fahrwassers ) der großen Donau

und die Zwischenbrückenau , den Gänsehaufen , die Kriegau , den Prater

und die Freudenau herum bis zur Ausmündung des neuen Durch¬

stiches des Wiener Donaukanals in die große Donau , von hier den

untern Rand des rechten Ufers dieses Durchstiches und des Donau¬

kanals aufwärts bis an die Katastralgränze über den Wienerberg bis
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an die Wien nächst der Hnndöthurmer Linie , von da längs des

obern Randes des Liniengrabens bis zur Rußdorfer - Linie - , von hier

längs der hölzernen Bankalemftiedung bis zur Spittelauer - Waffer -

mauth und von dieser endlich den untern Rand des rechten Ufers

des Donaukanals aufwärts bis gegenüber dem Sporne der Brigittenau .

Mntheilimg der Gemeinde behufs der Verwaltung . .

Z. 2 .
'

Dieser ganze Compler bildet eine einzige Ortsgenmnde , welche

behufs der Verwaltung der Gemeindeangelegenheiten in acht Bezirke

getheilt ist.
Der l. Bezirk : Die innere Stadt , erstreckt sich von der

Augartenbrücke längs der Spalier am Fußwege der Esplanade -

Hauptstraße um die Stadt herum bis an die gemauerte Wienbrücke

vor dem Kärnthnerthore , von hier den untern Rand des linken Ufers -

der Wien abwärts , bis zu ihrer Mündung in den Donaukanal und

von da den untern Rand des rechten Ufers des Donaukanalö auf¬
wärts bis wieder zur Augartenbrücke .

Es gehören sonach in das Gebiet dieses Bezirkes :

») die innere Stadt , jedoch mit Ausschluß der jenseits der Es -

planade - Hauptstraße an der Wienbrücke vor dem Kärnthner - -

thore liegenden Tabaktrafik , Nr. 1213 ;

b) das Haus Nr. 22 in der Roßau ( Kaiserbad ) ;

o) das Glacis bis mTdie Esplanade - Hauptstraße und bis an
' die Wien .

Die Esplanade - Hauptstraße selbst, sammt dem längs derselben

lausenden Fußwege und dem Reitsteige , dann das Flußbett der Wien

und des Donaukanals sammt den darüber führenden Brücken fallen

dagegen außerhalb der Gränzen des 1. Bezirks .
Der N. Bezirk L eopol dsta d t, erstreckt sich von dem Anfange ,

d. i. der Einmündung des Wiener - Donaukanals nächst des Spornes
der Brigittenau , den untern Rand des rechten Ufers des Donau¬

kanals und des neuen Durchstiches , welcher die Freudenair von der

Gemeinde Simmetmg scheidet, abwärts bis zur Ausmündung dieses



Durchstiches in die große Donau nächst des südöstlichen Spitzes der

Freudenau , und von hier den Stromstrich ( das Fahrwasser ) der großen

Donau aufwärts , um die Freudenau , den Prater , die Kriegau , den

Gänsehaufen , die Zwischenbrückenau und den Sporn der Brigittenau

herum bis wieder zum Anfang des Wiener - Donaukanales .

Es gehören sonach in das Gebiet dieses Bezirkes :

s ) die Brigittenau ,

b) die Vorstadt Leopoldstadt ,

e) die Vorstadt Jägerzeile ,

«>) die Häuser und Hütten zwischen der Taborlinie und dem

Kaiserwasser ,
>k) die Zwischenbrückenau und der Gänsehaufen mit dem Orte

Zwischenbrücken ,

k) der obere und untere Prater ,

x) die Kriegau ,

l>) die Freudenau ,

i ) alle übrigen hier nicht benannten zwischen dem Stromstriche der

großen Donau und dem Wiener Donaukanale liegenden kleineren

Inseln ,

Ic) das Flußbett aller innerhalb der Gränzen dieses Bezirkes be¬

findlichen Nebenarme der Donau und das rechts vom Stromstriche

liegende Flußbett der großen Donau mit dem darüber befindlichen

Theile der Aerarial - und Eisenbahn - Brücke .
Der III . Bezirk Landstraße , erstreckt sich vom Mondschein -

stege über die Wien längs der Mitte der projectirten Straße durch

die Heugasse und Belvedere - Linie zu den Eisenbahnhöfen , derzeit aber

bis diese Straße hergestellt sein wird , vom Mondscheinstege auf
die Esplanade - Hauptstraße , von hier längs der Mitte des Fahrweges
der Heugasse , der Belvedere - Linie und der zum Wien- Brucker Eisen¬

bahnhofe führenden Straße bis zu diesem Bahnhöfe , sohin aber längs
der Basis des Dammes der Wien- Brucker Eisenbahn (die daher

außerhalb der Gränzen dieses Bezirkes liegt ) bis an die Katastralgränze

der Gemeinde Wien , von da längs dieser Gränze bis an den Donau¬

kanal , dann den untern Rand des rechten Ufers des Donaukanals
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aufwärts bis an die Mündung der Wien in den Donaukanal , und

von hier endlich den untern Rand des linken Ufers der Wien auf¬

wärts bis wieder zmn Mondfcheinstege , so daß dieser, gegenwärtigem

Bezirke ganz angehört .
Es gehören sonach in das Gebiet dieses Bezirks :

n) Die Vorstadt Landstraße , jedoch mit Ausschluß der zwei Häuser

Nr. 645 ( Mauthhaus an der Belvederelinie ) und Nr. 734

( Wasserstation der Wien- Brncker Eisenbahn ) ,

t») die Vorstadt Weißgärber ,

n) die Vorstadt Erdberg ,

ck) alle außerhalb der Linie zwischen dem Liniengraben , der Donau ,

der Catastralgränze der Gemeinde Wien und dem Damme der

Wien- Brncker Eisenbahn liegenden , theils zur Landstraße , theils

nach Erdberg nummerirten Häuser und Grundstücke , mit Ein¬

schluß des ganzen Friedhofes vor der St . Marrerlinie ,

s ) das Flußbett der Wien , vom Mondscheinstege bis zu ihrer Mün¬

dung in den Donaukanal , und alle dazwischen befindlichen

Brücken .

Der IV. Bezirk Wie den erstreckt sich vom Mondscheinstege

längs der oben bezeichneten Gränze des Bezirks Landstraße durch die

Heugasse und Belvederelinie und längs der Basis des Dammes der

Wien- Brncker Eisenbahn bis an die Catastralgränze der Gemeinde

Wien , von hier längs dieser Gränze über den Wienerberg bis an

die Wien nächst der Hundsthurmer - Linie , von da den untern Rand

des linken Ufers der Wien abwärts bis wieder zum Mondscheinstege

Es gehören sonach in das Gebiet dieses Bezirkes :

s ) die Vorstadt Wieder: ,

Ii ) „ „ Schaumburgergrund ,

o) „ „ Hungelbrunn ,

ä ) „ „ Laurenzergrund ,

s ) „ „ Matzleinsdorf ,

k) „ „ Nikolsdors ,

ss) „ „ Margarethen ,

ll ) „ „ Reinprechtsdorf ,



i ) die Vorstadt Hundsthurm ,

k ) die Häuser Nr . 645 und 734 der Vorstadt Landstraße ,

l ) alle außerhalb der Linie zwischen dem Liniengraben , dem Damme

der Wim- Bruckcr Eisenbahn und der Katastralgränze der Ge¬

meinde Wien liegenden und zu den Vorstädten Mieden , Schaum¬

burgergrund , Matzleinsdors und Hundsthurm nummerirten

Häuser und Grundstücke ,

m) das Flußbett der Wien von der Hundsthurmerlinie bis zum

Mondscheinstege und alle dazwischen liegenden Brücken , mit Ausschluß

dieses letzteren Steges .
Der V. Bezirk Maria hilf erstreckt sich von der gemauerten

Wienbrücke vor dem Kärnthnerthore , dem untern Rand des linken

Ufers der Wien aufwärts bis an den Liniengraben , von hier längs

des oberen Randes des Liniengrabens bis an die Mariahilfer - Linie ,

sohin längs der Mitte deS Fahrweges der Mariahilfer - Hauptstraße

bis auf die Esplanade - - Hauptstraße und von da längs der Spalier

am Fußwege der Esplanade - Hauptstraße bis wieder zur Wienbrücke

vor dem Kärnthnerthore .
Es gehören sonach in das Gebiet dieses Bezirkes :

w) die Häuser Nr. 1 bis einschließlich 173 , und Nr . 190 bis einschließ¬

lich 193 der Vorstadt Laimgrube ,

d) die Häuser Nr. 1 bis einschließlich 56 und Nr. 149 bis ein¬

schließlich 157 der Vorstadt Mariahilf ,

e ) die Vorstadt Windmühle ,

ä ) „ „ Magdalenagrund ,

„ „ Gumpendorf ,

k) die Tabak - Trafik Nr. 1213 an der Wienbrücke vor dem

Kärnthnerthore .

Der VI . Bezirk Neubau (erstreckt sich von der Esplanade -

Hauptstraße längs der Mitte des Fahrweges der Mariahilfer -

Hauptstraße bis zur Mariahilfer - Linie , von hier längs des oberen

Randes des Liniengrabens bis zu dem Zwilchen den Häusern Nr. 54

und 55 im Altlcrchenfeld einspringenden Winkel desselben , sohin

längs der Mitte des Fahrweges der Altlerchenfelder - Hauptstraße



und der Roferanogasse bis auf die Esplanade - Hauptstraße und von
da längs der Spalier am Fußwege der Esplanade - Hauptstraße bis
wieder zur Mariahilser - Hauptstraße .

Es gehören sonach in das Gebiet dieses Bezirkes :
g ) die Häuser Nr. 174 bis einschließlich Nr. 189 , und Nr. 194

, bis einschließlich 203 der Vorstadt Laimgrube ,
b) die Häuser Nr. 57 bis einschließlich 148 , uyd Nr. 158 der

Vorstadt Mariahilf ,

o) die Vorstadt Neubau ,
' 0 " Schottenfeld ,
e ) die Häuser Nr. 55, Nr. 180 bis einschließlich 217 , Nr. 233

und 235 der Vorstadt Altlerchenfeld ,
0 die Häuser Nr. 1 bis einschließlich 77, Nr. 145 bis ein¬

schließlich 147 , Nr. 149 bis einschließlich Nr , 161 und
Nr. 163 der Vorstadt St , Ulrich ,

g ) die Vorstadt Spittelberg . - ^
Der Vls . Bezirk Joscphstadt erstreckt sich von- der Espla¬

nade - Hauptstraße längs der oben bezeichneten - Gränze des Bezirkes
Neubau durch , die - Uoseranogaffe - und Altlerchenselder - Hauptstraße
ßis zum einspringenden - Winkel des diniengrabeus , von hier längs
des oberen Randes des NnieugrabeuS bis zur Hernaiser - dittie , sohin
längs der Mitte des - Fahrweges der Alser - Hau ^
Esplanade - Hauptstraße , M- Wy- da . ,längs der. SpOep , M- Wßwege
der Esplanade - Hauptstraße bis wieder zum Fahrwege der Rosera
nogaffe .

'

Es gehören sonach in das Gebiet dieses - Bezirkes : ^
u) die Häuser Nr. 78 bis einschließlich - 144,Nr . 148 und Nr . 162

der Vorstadt St . Ulrich , ,,,,, -. , - - -

- , - L) die Vorstadt StWzengrund , . 7 -
e) die Häuser Nr. 1 bis einschließlich 54, Nr. 56, bis einschließ¬

lich 179 , Nr. 218 bis einschließlich 232, - Nr. 234 und 236
bis einschließlich 239 der Vorstadt Altlerchenfeld .

ä ) die Vorstadt Jysephstadt ,
<) nachstehende Häuser der Vorstadt Alsergrund . - Nr 1 bis - ein -



schließlich 136 , die drei Häuser des Mauthgebäudes Nr. 137

an der Hernalser - Linie , Nr. 289 , 281 , 287 , 289 , 396 , 316 ,
Z18 bis einschließlich 324 , Nr. 327 und Nr. 339 bis einschließ¬

lich Nr. 345 .

k) die Vorstadt Breitcnfeld .
Der VIII . Bezirk Alser gründ erstreckt sich von der Espla -

nade - Hauptstraße längs der Mitte des Fahrweges der Alser - Haupt -
straße bis zur Hernalser - Linie , von- hier längs des oberen Randes

des Liniengrabens bis zur Nußdorser - Linie , sohin längs der höl¬

zernen Bankal - Einfriedung bis zur Spittelauer Wassermauth, von

da den unteren Rand des rechten Ufers des Donaukanals abwärts

bis zur Augartenbrücke , und von dieser längs der Spalier am

Fußwege der Esplanade - Hauptstraße bis wieder zum Fahrwege der

Alser - Hauptstraße .

Es gehören sonach in das Gebiet dieses Bezirkes :
->) die Häuser Nr. 138 bis einschließlich Nr. 279 , Nri 282 bis

einschließlich Nr. 286 , Nr. 288 , Nr. 290 bis einschließlich

305 , NÜ 307 , bis ' einschließlich 61 ^ 317 , 325s 326 , 328

bis einschließlich Nr. 338 und Nr. 346 bis einschließlich 361

der Vorstadt Alsergrund . , . ^
b) die Vorstadt MLchelbäurischer Grund , ^ ^

„ „ Thun ) ,

. 1) Himmelpfortgrund . 7 s

„ „ Lichtenthal ,

l ) die Spittlau mit den früher nach Heiligcnstadt nummerirt ge¬

wesenen Häusern Nr. 97 und 110 , ^

«-) die Vorstadt Althan ,
die Vorstadt Roßau Mit " Ausschluß des Hauses Nr. 22

( Kaiserbad ) .

. Durch Beschluß des Gemeinderathes kann mit Genehmigung
des Statthalters eine Unterabtheilung der im vorstehenden Para -

graphe bezeichneten Bezirke vorgenommen werden .

8- 4. . 7

Es bleibt dem Gemeinderathc überlassen , die näheren Bestim -
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münzen über das abgesondert bestehende Gcmeindevermögen und

Gemer' ndegut der Borstadtgemeinden nach Einvernehmen derselben

festzusetzen .
Das in den einzelnen Gemeinden vorhandene Stiftungs - Ver -

mögen darf in keinem Falle seiner Widmung entzogen werden . ^

Gemeindeglieder und Fremde .

^ 5 .
In der Gemeinde unterscheidet man :

1. Gemeindeglieder ,
2. Fremde .
Die Gemeindeglieder sind :

») Gemeindeangehörige ,

1») Gemeindebürger .

Nur österreichische Staatsbürger könne » Gemeindeangehörige

oder Gemeindebürger seyn.

Erlangung der Gemeindeangehörigkeit .

8- 6.

Gemeindeangehörige sind dermalen alle Personen , welche die

Gemeindeangehörigkeit nach den bisher bestandenen Heimatsgesetzen

erworben haben .

In der Folge wird die Gemeindeangehörigkeit erworben :

a ) durch Geburt ,

Ii ) durch Aufnahme in den Gemeindeverband ,

e ) durch besondere persönliche Verhältnisse .

n) D u r ch Geburt .

§ . 7 .

Eheliche oder nach den bürgerlichen Gesehen den ehelichen gleich¬

gehaltene Kinder sind Angehörige der Gemeinde , wenn ihr Vater

zur Zeit der Geburt , oder falls er früher verstorben wäre , zur Zeit

seines Ablebens , oder bei legitimirten Kindern zur Zeit der stattfin¬

denden Legitimation dem Gememdeverbande angehörte .



Durch Annahme an Kindesstatt wird die Angehörigkeit nicht

begründet .

Uneheliche Kinder treten in den Gemeindeverband , wenn ihre

Mutter zur Zeit der Entbindung Gemeindeangehörige war .

Findlinge , welche im Umfange des Gemeindebezirkes gesunden

werden , sind Gemeindeangehörige , so lange sich nicht ermitteln läßt ,

daß sie einer andern Gemeinde angehören .

Die Angehörigkeit der Findlinge im Findelhause wird durch ein

besonderes Gesetz bestimmt werden .

ll ) D u r ch Aufnahm e.

8,,L .

Die Aufnahme in den Gemeindeverband geschieht :

1. ausdrücklich durch einen Gemeindebeschluß , oder

2. stillschweigend , und zwar :

a) bei Frauenspersonen durch eine giltig abgeschlossene Ehe mit

einem Gemeindeangehörigen , und

bsz durch Duldung eines , ohne Heimatschein oder mit einem bereits

erloschenen Heimatscheine sich durch vier Jahre , von der Zeit

seiner Eintragung in die hiesigen Conscriptionslisten an gerech¬

net , ununterbrochen in der Gemeinde aufhaltenden , die öster¬

reichische Staatsbürgerschaft besitzenden Fremden .

Diese stillschweigende Ausnahme in den Gemeindeverband durch

Duldung erfolgt jedoch nur dann , wenn der Fremde auch bei der

in den obigen Zeitraum fallenden zweiten Aufnahme der Conscriptions¬

listen in dieselben eingetragen war , und keine Verwahrung der Ge¬

meinde gegen dessen Aufnahme durch Anhaltung desselben zur Erlan¬

gung eines neuen Heimatscheines , oder durch Ausweisung desselben

in seinen Heimatsort , stattgefunden hat .

Recht zur Aufnahme in den Gemeindeverband .

8. 9.

Jeder österreichische Staatsbürger hat das Recht , die Aufnahme

als Gemeindeangehöriger zu verlangen , wenn er
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1. die volle Befugnis hat , über seine Person und über sein Ver¬

mögen zu verfügen ;
2. wenigstens zehn Jahre unmittelbar vorher auf Grundlage eines

gütigen , nicht erloschenen Heimatscheines ununterbrochen im Gemeinde -

bezirke wohnhaft ist ,

3. sich sammt seiner Familie eines unbescholtenen Rufes

erfreut , und

4. den Besitz eines , den Unterhalt einer Familie sichernden Ver¬

mögens oder Nahrungszweiges nachweiset .
Wird die Aufnahme verweigert , so entscheidet im Recurswege

der Statthalter .

8. io .

Mit dem Aufgenommenen ( W. 8. und !), ) treten zugleich dessen
Gattin und die zur Zeit der Aufnahme unter dessen väterlicher Gewalt

stehenden Kinder in den Gemeindeverband . Ebenso folgen unehliche

Kinder , so lange sie noch minderjährig sind, der Eigenschaft der Mutter .

oft Durch besondere persönliche Verhältnisse .

8-

Hof - , Staats - und Landtagsbeamte , dann Officiere , die mit

Officiersrang Angestellten , Geistliche und öffentliche Lehrer werden mit

ihren Gattinnen und mit den unter ihrer väterlichen Gewalt stehenden
' Kindern Angehörige der Gemeinde Wien , wenn ihnen ihre Stelle

daselbst den ständigen Aufenthalt anweist .

Veränderungen in der GenreindeangehörLgkeit .

8. 12. , ^

Bei Veränderungen in der Gemeindeangehörigkcit folgen min¬

derjährige im Familienbande lebende Kinder der Eigenschaft der Eltern ,

uneheliche Kinder jener der Mutter , die Frau der Eigenschaft

des Gatten .



Der Tod eines oder beider Elterntheile , ,so wie die Auflösung

des ehelichen Verbandes oder der ehelichen Gemeinschaft ändert nichts

an der Zuständigkeit der Kinder und Gattin .

Verlust der Genieindeangehörigkeit .

8. - 3.

Die Gemeindeangehörigkeit wird verloren :

n) durch den Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft , und

d) durch die Erwerbung der Angehörigkeit in einer andern Gemeinde .

Erwerbung des GemeLndeburgerrechtes .

8. !4-

Gemeindebürger sind jene , welche dermalen das Bürgerrecht der

Stadt Wien besitzen.

In der Folge wird das Bürgerrecht nur durch ausdrückliche

Verleihung von Seite der Gemeinde erworben .

Der Gemeinde steht es zu, dem Ansuchen um Verleihung des

Bürgerrechtes zu willfahren oder es abzuweisen . Es darf jedoch nur

solchen vsterr . Staatsbürgern das Bürgerrecht verliehen werden , bei

welchen die Bedingungen des §. 9 8ub. 3 und 4 eintreten , und welchen
keiner der im §. 3i enthaltenen Auönahmö - oder Ausschließungö -

gründe entgegensteht .

Verhältniß der Frauenspersonen .
--

^ 8 . Z5 .
'

s > ss

Frauenspersonen können selbstständig das Bürgerrecht nicht ,

erwerben ; sie übernehmen jedoch durch Verehelichung mit einem Ge. - .

meindebürger oder durch Einbürgerung ihres Ehegatten alle mit dem

Bürgerrechte verbundetzem Vortheile : und Lasten j, issoferne die Ge¬

meindeordnung keine anderweitigen Bestimmungen enthält .

Dieses Verhältniß dauert auch während des Witwenstandes fort ,

erlischt dagegen im Falle der Hngiltigerklärüng oder der Auslösung
der Ehe , wenn die letztere nicht durch den Tod des Ehemannes erfolgt .

'
,
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Entrichtung der Bürgeraufnahnlstaz - e .

8. 16.

Jeder neu aufzunehmende Bürger hat zur Gemeindekasse die jewei¬
lig bestehende Aufnahmstare zu entrichten .

Aus besonders rückstchtswürdigen Gründen kann von Entrichtung
dieser Taxe befreit werden .

Verlust des Gemeinde - Bürgerrechtes .

8. 17.

Der Gemeindebürger verliert das Bürgerrecht :
a ) wenn er aufhört , österreichischer Staatsbürger zu fein ; oder
d) Angehöriger einer anderen Gemeinde , jedoch auf andere Weise,

als durch die im K. 11. bezeichneten besonderen persönlichen Ver¬

hältnisse , wird , oder wenn er

<-) zu einer Strafe verurtheilt wird , womit die Strafgesetze den
Verlust der Ausübung der politischen Rechte verknüpfen ; bis
zum Erscheinen solcher Gesetze aber , wenn er wegen eines Ver¬
brechens oder eines aus Gewinnsucht hervorgegangenen , oder
die öffentliche Sittlichkeit verletzenden Vergehens oder einer sol¬
chen Uebertretung schuldig erklärt , oder wegen einer anderen
Gesetzesübertretung zu einer mindestens halbjährigen Freiheits¬
strafe verurtheilt worden ist ;

ä ) wenn er in Concurs gerathen , und seine Schulvlostgkeit nicht
vollständig nachgewiesen worden ist.

Doch treffen die nachtheiligen Folgen dieses Verlustes nur ihn
allein , folglich weder seine Ehegattin noch die vor diesem Zeitpunkte
erzeugten Kinder .

EhrenbÜrgeruecht .

8. 18.

Die Gemeinde ist berechtigt , ausgezeichneten Männern , welche
sich um den Staat oder die Stadt verdient gemacht haben , ohne
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Rücksicht aus deren Wohnsitz das Ehrenbürgerrecht zu verleihen , wel¬

ches die Theilnahme an allen Rechten der Gemeindebürger begründet ,

ohne die Verpflichtungen derselben auszulegen .

Führung der Gemeindematrikel «

8. 10.

Ueber alle Gemeindeglieder wird eine Matrikel geführt , deren

Einsicht jedem derselben freisteht . X

Fremde .

§. 20.

Fremde in der Gemeinde sind Jene , welche ohne Gemeindeglie¬

der zu sein , sich in der Gemeinde aufhalten .

8. 21.

Personen , deren Zuständigkeit nicht erweislich ist , fallen , wenn

sie erwerbsunfähig werden , der Gemeinde zur Last , wenn sie sich in

derselben zuletzt aufgehalten haben .

Waisen solcher Personen sind nur dann Angehörige der Ge¬

meinde , wenn sie sich beim Ableben ihrer Eltern daselbst befinden .

Rechte der GemeLndeglieder und Fremden überhaupt .

8- 22.

Jedermann hat in der Gemeinde Anspruch :

1. auf polizeilichen Schutz der Person und seines in der Gemar¬

kung der Gemeinde befindlichen Eigenthums ;

2. aus die Benützung der Gemeindeanstalten nach Masi der

bestehenden Einrichtungen .

Rechte der Gemeindeangehörigen insbesondere .

§. 23.

Die Gemeindeangehörigkeit begründet überdieß das Recht :

r») auf Benützung des Gemeindegutes nach den bestehenden Ein¬

richtungen ;
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b) im Falls eingetretener Verarmung ailf UnkerstühMg aus den'

Gemeindemitteln nach Maßgabe det Dr ' die Arntenversorgung '
bestehenden Einrichtungen ;

<-) auf Theilnahme am activen und passiven Wahlrechte zu den

Gemeindeämtern innerhalb der in den ' §§. 80 bis inclusive
33 angegebenen Gränzen .

Rechte der Gemeindebürger insbesondere .
'

8. 2 ^
' '

Das Gemeindebürgerrecht umfaßt :

->) das active und passive Wahlrecht zu den Gemeindeämtern ;

b) den Anspruch aus Versorgung aus jenen ' Stiftungen , welche

insbesondere für Bürger , so wie für deren Witwen und Kin¬

der bestimm ! sind ;

o) die im §. 23 unter m und d. angegebenen Befugnisse der

Gemeindeangehörigen.

Pflichten der Gemeindeglieder überhaupt »

8 . 25 .

Die allgemeinen Verpflichtungen der Gemeindeglieder sind :

s ) die Befolgung der von der Gemeinde innerhalb des ihr gesetz-

,. sich zustehenden Wirkungskreises getroffnenen Anordnungen ;

l>) die verhältnißmäßige Theilnahme an den Gemeindelasten .

, Diese Verpflichtungen beginnen mit dem Tage des Eintrittes m

den Gemeindeverband und dauern so länge fort , als das Verhältniß

zur Gemeinde währt .
'

Perfpmn , welche in der Gemeinde ihren Wohnsitz nicht haben ,

tragen nur die nach den landesfürstlichen Stemm " ' Mt "näch' - dem

Realbesitze umgelegten Gemeindeläflen . ""' 7 ^ '
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Verhältniß - er Fremden .

8. 27.

Fremde, welche sich innerhalb des Gemeindebezirkes aufhalten ,
haben an den allgemeinen Verpflichtungen der Gemeindeglieder Theil
zu nehmen , ohne deren besondere Rechte zu genießen .

Fremden kann, wenn sie sich über ihre Zuständigkeit durch einen
Nicht erloschenen Heimatschein ausweisen , so lange sie sich entsprechend
verhalten und die Mittel zu ihrer Erhaltung besitzen , der zeitliche
Aufenthalt in der Gemeinde nicht verweigert werden .

Fühlt sich ein Fremder in dieser Beziehung durch einen Gemeinde¬
beschluß beschwert , so kann er sich um Abhilfe an den Statthalter
wenden .
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e und Pflichte »

durch den Gemeinderath vertreten .

Die Verwaltung der Gemeindeangelegenheiten ist dem Gemeinde¬

rathe , dem Magistrate und den Bezirksvorstehern anvertraut .

Erste Abtheilung .

4 ^ - vwsm ^ Da

e Bon der Gemeittdeverfäffnng7
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nrÄ ^ MidNemintde wMsin der

Von dem Gemeinderathe .

Wahl der MitgliedM . ^ A. Gemeinderathes .

§. 29.

Die Mitglieder des Gemeinderathes werden von der Gemeinde

aus ihrer Mitte gewählt .
Die Zahl derselben ist auf Einhundert Zwanzig festgesetzt.

Wahlberechtigung ( actives Wahlrecht ) .

8. 30.

Wahlberechtiget sind , in soweit denselben nicht ein im 8> 3i

aufgeführtes Hinderniß entgegensteht :

1. alle Gemeindebürger männlichen Geschlechtes ;

2. unter den Gemeindeangchörigen alle osterreichhchen Staats¬

bürger männlichen Geschlechtes , welche in eine der folgenden Kate¬

gorien gehören :
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s ) diejenigen , welche von einem im Gemeindebezirke gelegenen
Hause oder Grundstücke , oder von einem im Gemeindebezirke
betriebenen Gewerbe oder Erwerbe eine directe Steuer von
wenigstens Zehn Gulden Conp . - Münze , oder von einem ander¬

weitigen Einkommen eine Einkommen - Steuer von wenigstens
Zwanzig Gulden Conv . - Münze entrichten ;

d) wirkliche , Pensionate oder quiescirte Hof- , Staats - , Landtags¬
und Communal - Beamte , in soferne sie Besoldungen , Pen¬
sionen oder Quiescentengehalte genießen , von denen eine Ein¬

kommensteuer von wenigstens Zehn Gulden Conv . - Münze ent¬

richtet wird ;

o) Officiere , welche zur lUilckia stsbili » gehören ;
6) die lateinisch - katholischen Pfarrer in Wien , sowie der Pfarrer

der hiesigen griechisch -katholischen Kirchengemeinde ;
«) die Pastoren der hiesigen evangelischen Gemeinde augsburg .

und helvetischer Confession ;

1) der Pfarrer der hiesigen griechisch - nicht - unirten Gemeinde ;
8' ) der erste Prediger der hiesigen Judengemeinde ;
d ) die Doctoren aller Fakultäten , wenn sie ihren akademischen

Grad an einer inländischen Lehranstalt erhalten haben , und

i ) die Vorsteher und Oberlehrer der hiesigen Volksschulen und
die angestellten ordentlichen Lehrer und Professoren an den hie¬
sigen mittleren oder höheren öffentlichen Lehranstalten .

§. 31.

Ausgenommen von der Ausübung des activen Wahlrechtes sind
alle Personen , welche unter väterlicher Gewalt , unter Vormundschaft
oder Curatel stehen , ebenso diejenigen , die eine Armenversorgung
genießen , in einem Gesindverbande stehen , oder von Tag - oder

Wochenlohn leben .

Ausgeschlossen aber sind :

r>) diejenigen , welche zu einer Strafe verurtheilt worden sind, wo¬
mit die Strafgesetze den Verlust der Ausübung der politischen
Rechte verknüpfen , bis zum Erscheinen solcher Gesetze aber die-

2 *
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jenigen , welche wegen eines Verbrechens oder eines aus

Gewinnsucht hervorgegangenen oder die öffentliche Sittlichkeit

verletzenden Vergehens oder einer solchen Uebertretung schuldig

erklärt , oder wegen einer anderen Gesetzesübertretung zu einer

mindestens halbjährigen Freiheitsstrafe verurtheilt worden sind ;

b) diejenigen , welche wegen eines Verbrechens oder wegen eines

aus Gewinnsucht hervorgegangenen oder die öffentliche Sittlich¬

keit verletzenden Vergehens oder einer solchen Uebertretung in

Untersuchung verfallen sind , während der Dauer derselben ;

o) diejenigen , über deren Vermögen der Concurs ausgebrochen ist,

in solange die Cridaverhandlung dauert , und nach Beendigung

derselben , wenn die Schuldlosigkeit des Cridatars nicht voll¬

ständig nachgewiesen würde , usid '

ü) diejenigen , welche den Steuerbetrug , von dessen Entrichtung

ihr Wahlrecht bedingt ist, oder die hierauf umgelegten Zuschläge

in dem der Wahl vorangegangenen Steuerjahre nicht vollständig

bezahlt haben oder in dem lausenden Steuerjahre mit einem

Rückstände hieran aushusten .

Wählbarkeit ( passives Wahlrecht ) .

§. 32.

Wählbar ist jedes wahlberechtigte Gemeindeglied männlichen

Geschlechtes , welches das 30. Jahr zurückgelegt hat .

§. 33.

Ausgenommen von der Wählbarkeit sind :

a ) alle Personen , welche nach 8. 3 t von der Ausübung des

activen Wahlrechtes ausgenommen sind ;

b ) Militärpersonen in der activen Dienstleistung ;

o) die Gemeindebeamten und Gemeindediener .

Ausgeschlossen sind :

;») alle Personen , die nach §. 3 t von der Ausübung des activen

Wahlrechtes ausgeschlossen sind ;

p) säumige Schuldner der Gemeinde , und
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c) jene Personen , welche über die aufgehabte Vermögensverwaltung
der Gemeinde oder einer Gemeindeanstalt , oder über ein ihnen
von der Gemeinde besonders anvertrautes Geschäft mit der zu

legenden Rechnung noch im Rückstände sind.

, §. 34.

°
Behufs der Wahl der Mitglieder des Gemeinderathes werden

sämmtliche wahlberechtigte Gemeindeglieder WienS in drei Wahlkörper

abgetheilt , deren jeder vierzig Mitglieder zu wählen hat .
Den ersten Wahlkörper bilden die höchstbesteuerten Grund - und

Hausbesitzer , welche an Grund - oder Gebäudesteuer einen Steuersatz
von mindestens Fünfhundert Gilden Conv . - Mze. und die hochbe¬

steuerten Erwerbsteuer - oder Einkommensteuer - Pflichtigen , welche
einen Steuersatz von Einhundert Gulden Conv . - Mze . oder mehr

entrichten .
Den zweiten Wahlkörper bilden alle Grund - und Hausbesitzer ,

die an Grund - oder Gebäudesteuer unter Fünfhundert Gulden C. M.

und wenigstens zehn Gulden Conv . - Mze . bezahlen/dann die. im

K. 30 sut ) b. bis irilcus . i. angeführten Gemeindeangehörigen .
Der dritte Wahlkörper enthält die nach S. 30 Z. 2, litt . u

wahlberechtigten Erwerbsteuer - und Einkommensteuerpflichtigen, die

einen Steuersatz von weniger als Einhundert Gulden Conv . Mze.

entrichten .

Gemeindebürger , welche weder nach der Steuerzahlung , noch

nach ihren persönlichen Eigenschaften in den einen oder den anderen

Wahlkörper gehören , üben ihr Wahlrecht im dritten Wahlkvrper aus .
Wer mehrere Grundstücke besitzt , oder aus verschiedenen Titeln

mit der Erwerbsteuer oder aus verschiedenen Einkommensquellen mit

der Einkommensteuer mehrfach belegt ist , wird unter die Höchstbe¬

steuerten gerechnet , wenn er im ersten Falle mindestens Fünfhundert

Gulden Conv . Mze. an Grund - und Gebäudesteuer und im zweiten

und dritten Falle wenigstens Einhundert Gulden Conv . Mze. Erwerb -

odei Einkommensteuer im Ganzen entrichtet .



— 22

Diejenigen , welche zugleich als Grund - oder Hausbesitzer und

wegen ihres Erwerbes oder Einkommens direkt besteuert erscheinen ,

gehören in die Classe der Höchstbesteuertcn , wenn ihre Steuerschul -

digkeiten zusammen den Betrag von wenigstens Fünfhundert Gulden

Conv . Mze. oder an Erwerb - oder Einkommensteuer wenigstens Ein¬

hundert Gulden Conv . Mze. ausmachen ; wenn dieß nicht der Fall

ist , üben derlei , in verschiedenen Steuerkategorien erscheinenden Per¬

sonen ihr Wahlrecht , wenn sie an Grund ' - oder Gebäudesteuer

wenigstens zehn Gulden Conv . Mze. entrichten , im zweiten Wahl¬

körper aus .

Wer nach seinen persönlichen Eigenschaften wahlberechtiget ist
und zugleich zur Classe der Höchstbesteuertcn gehört , wählt im ersten

Wahlkörper .

Sonst kann er sein Wahlrecht nur im zweiten Wahlkörper
ausüben .

Behufs der Einreihung in die Wahlkörper , nicht aber zur Be¬

gründung des activen Wahlrechtes werden dem Vater die von seinen

minderjährigen Kindern , dem Gatten die von seiner Gattin entrich¬
teten direkten Stenerbeträge zugerechnet , so lange das dem Vater und

Gatten gesetzlich zustehende Befugniß der Vermögensverwaltung nicht

aufgehört hat .
Die Mitglieder des zweiten und dritten Wahlkörperö wählen

nach den im §. 2 bezeichneten Bezirken , die , wenn die Zahl der

Wühler zu groß sein sollte , in Sektionen abgetheilt werden .

Die Zahl der in jedem Bezirke vom zweiten und dritten Wahl¬

körper zu wählenden Mitglieder des Gemelnderathes ist nach dem

Verhältnisse der Bevölkerung auszuwickeln .

Die Mitglieder des ersten Wahlkörpers werden mit Rücksicht
auf ihre Zahl in Wahlkammern eingereiht . ,

Der Gemeinderath wird diese Einreihung durch eine besondere ,
der Bestätigung des Statthalters zu unterziehende Anordnung festsetzen.

Die Zahl - der im ersten Wahlkörper zu wählendew Witglieder
des Gemeinderathes wird unter die einzelnen Wahl - Kainmern nach
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ch «m- MrhUtnisse , der rni dieselßett > als - HöchsWsteuOte aitsgenoinmenen
wahlberechtigten Gemeiirdegkieder vertheilt .

Anfetttiguttg » md FeststMu » rg der Wählerlisten ^

. ilMiÜÄ

Ueber alle wahlberechtigten Gememdeglieder sind nach Wahl -

kochern und ' Äezirken aHesoitdert' e Wähleolistcn zu verfassen,sMd,m

jedem Wahlbezirke an sensem ^geeigneten Örtemindestens , durch "sechs

Äschen Är ÄM' zh ' Je ' dermaizns Einsicht aufzulegen .

Die Auflegung,dieser . . Listen ist durch eine dreimal,der Wiener -

Zeitrlng einzuschaltendes und den Hauseigenthümern zur Verständigung
der Parteien zuzustellende Kundmachung , unter Festsetzung einer , vorn

Tage der ersten Kundmachung in der Wiener - Zeitung lausenden vier -

sehnlägigen . DDluslvfrH zur Anbrinffung von, Einwendungen hagegM

zu veröffentlichen . .
Der Magistrat entscheidet über die rechtze' iiig erhobenen Einwen¬

dungen binnen längstens sechs Tagen , und nimmt die für zulässig

erkannten BerichtMüßen - Weich Worr'
' ' " »" tuu

Wird die begehrte Berichtigung verweigert , so steht die Beru¬

fung an den Gemeinderath innerhalb drei Tagen offen.
Z- iU MMWÄW' wbr Per WHl warfchr' sNn ' WMerltstdw' für die

Ä ^Züge' wdfinWche^ Wahs " keiiir Echnderimg "ttiHr - vorMoikisich

werden .
Ausschreibung derWahl «

. UMnUM ? ' i U/1 /S-urnu-. ' .

s Zur Vornahme der .Wahl sind acht sHgff. vorher,sämmsüche
' wäWMchikgte Mitzlreder "der Gemeinde in der Art einzuladen ,

daß das Wahlausschreiben , in welchem Zeit usid Drt ' chsr EaD söwie

Wi- euZühlHeBzsi MhMdew' MWiedsr LSs GeckeinDräHtö Mau an¬

zugeben sind, aus chWMm- DMMHedeütcke - AvtvMaM MmchtÄbird .

- . tzxnulmMecrzK mr Ktt Hul L' mttS nrrrwrls rmu uz

xau- l - tpmttürV si - ' Mt ,M4nsiuztrN wrs

Die Wahl der Mitglieder des Gemeindemthes wird durch - reigNe

Wahlcom missionen geleitet .
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Für jeden Wahlbezirk und rücksichtlich für jede Wahlkanimer
wird von dem Gemeinderathe eine Wahlcommission niedergesetzt ,
bestehend aus einem Mitgliede des Gemeinderathes , welches dabei
den Vorsitz führt , aus einem Mitgliede des Magistrates und vier
stimmberechtigten Gemeindegliedern, von denen vorauszusetzen ist, daß
sie die Verhältnisse der Wähler in den verschiedenen Wahlbezirken
hinlänglich kennen , damit die Hindernisse , welche der passiven Wahl¬
fähigkeit entgegenstehen , nicht unbemerkt bleiben .

Die Wahlcommissionen sind für den gewissenhaften Vollzug der
Wahl verantwortlich .

Die Mitglieder derselben haben sich jedes Einflusses auf die
Stimmgebung der einzelnen Wahlberechtigten zu enthalten .

Jeder Wahlcommission wird ein vom Statthalter bestimmter
landesfürstlicher Commissär beigegeben , dessen Aufgabe es ist, die
Aufrechthaltung der Ruhe und Ordnung und die Befolgung des
gesetzlich bestimmten Wahlmodus wahrzunehmen .

Vornahme - er Wahlhandlung .

8. 38.

Jeder Wahlberechtigte, welcher sein Wahlrecht ausüben will ,
muß zur bestimmten Zeit und an dem bestimmten Orte vor der
Wahlcommission persönlich erscheinen /

Die Namen der Erscheinenden werden in das , von einem
Mitgliede der Wahlcommission zu führende Wahlprotokoll eingetragen .

Die Stimmgebung geschieht durch Stimmzettel , auf welchen die
in dem Wahlausschreiben angegebene Zahl von wählbaren Gemeinde¬
gliedern verzeichnet wird.

Bei Ueberschreitung dieser Zahl sind die auf dem Stimmzettel
zuletzt angesetzten Namen unberücksichtiget zu lassen.

Jeder , der sein Stimmzettel abgegeben hat , ist aufzufordern ,
zu einer späteren Stunde des Tages sich wieder am Versammlungs¬
orte einzufinden , um nöthige « Falls die Stimmgebung erneuern zu
können .



Nach Ablauf der , zur Abgebung der Stimmzettel festgesetzten
Frist wird am Wahlorte selbst von der Wahlkommisskon die Eröff¬
nung der Stimmzettel und die Stimmenzählung vorgenommen .

Die Stimmen derjenigen , welche bei der Wahlversammlung
nicht erschienen sind , werden , als dem Ergebnisse der Wahl bei¬
stimmend , betrachtet .

Als gewählt sind diejenigen anzusehen , welche die absolute
Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhalten haben .

Konnte dieses Ergebniß durch die erste Abstimmung nicht erzielt
werden , so ist zu der engeren Wahl zu schreiten .

Hiebei haben die Wähler sich auf jene Personen zu beschränken
die bei der ersten Wahl nach denjenigen , welche die absolute Mehrhei
erlangten , die relativ meisten Stimmen für sich hatten .

Bei Stimmengleichheit wird durch das Los entschieden , wer bei
der engern Wahl berücksichtiget werden darf . Die Zahl der ' in die
engere Wahl zu bringenden Personen ist immer die doppelte von der
Zahl der noch zu wählenden Mitglieder .

Jede Stimme , welche auf eine nicht in die engere Wahl ge¬
brachte Person fällt , ist als ungiltig zu betrachten .

Ergibt sich bei der engeren Wahl Stimmengleichheit, so ent¬
scheidet das Los.

Eine besondere Jnstruction innerhalb der Gränzen dieser Ge¬
meindeordnung wird die näheren Bestimmungen über die Wahlhand¬
lung aussprechen .

Prüfung und Bekanntmachung - er Wahl .

§. 39 .

Sogleich nach beendigter Wahl ist das von der Wahlcommission
und vom landesfürstlichen Kommissar zu unterfertigende Wahlprotokoll
mit den demselben beizuschließenden Belegen dem Gemeinderathe zu
übermitteln .

Einwendungen gegen das Wahlverfahrcn sind beim Gemeinde¬

rathe längstens binnen acht Tagen nach beendigtem Wahlacte
anzubringen .
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- - In soweit diese Einwendungen als statthast besttnken werden ,

ist eine neue -Wahl - anszuschreiben . Werden jedochftbmnen der- MAr

Frist seine - Einwendungen vorgebracht , - oder die -vorgebrachten als

unstatthaft beseitiget , so hat der Gemeinderath die GewähltM von der

auf sie gefallenen Wahl -mit der Aufforderung in- Kenntniß zu setzen,

daß sie sich binnen acht Tagen vom Zeitpunkte dieser Verständigung
über die Annahme oder Nichtannahme - der Wahl erklären . Die Un¬

terlassung dieser Erklärungsowie jede Annahme unter Protest Mr

Vorbehalt , gilt als Ablehnung . Im Falle der Ablehnung ist eine

neue Wahl zu veranlassen .

Wird ein Wahlfähiger in mehreren Wahlbezirken oder Wahl -

kammern gewählt, - so hat er sich gleichfalls binnen der oben bestimm¬
ten Zeit über die Annahme oder Ablehnung , und im ersteren Falle

darüber , für welchen Wahlbezirk oder für welche Wahlkammer er die

Wahl ' annehme , zu- erklären . "'

. Erfolgt die Annahmserklärung eines zweimal - oder Mehrfach

Gewählten ohne Angabe , für welchen Wahlbezirk oder für welche

Wahlkammer - er annehme , -so gilt die Annahme für den Wahlbezirk
oder für die Wablkammer , wo er mehr Stimmen erhalten hatte .

Bei Stimmengleichheit ist -die ausdrückliche iErklärung des Ge¬

wählten einzuholen . e r- - nr - bi

Für die Wahlbezirke und Wahlkamm- em- , für - welche - dw Wahl

nicht angenommen ,wirift ist eiye, - neue Wähl auszuschreiben . - -- -- - --

Mit der Erklärung der Annahme der Wahl hat der Gewählte ,
in sofern̂ -es,,nicht notorisch- ist , - auch . die R. achweifung , bHubringen,
daß er die zür Wählbarkeit erforderlichen Eigenschaften besitzt. Wird

diese Nachweisung nicht beigebracht , oder liegt dem Gemeinderathe

- der, - Nachweis vor , daß der Gewählte von- -der - Wählbarkeit - b ausge¬
nommen -oder ausgeschlossen sei, so ist eine neue - WahlW- veranlassen .

- D>erpMW?md. eWh: - >Macht,- bU>- wsn- i >ihM' - HOätigten' - W«hkKr bssentüch
bekannt .

- ' : -- -Ä -- :̂ 4 c----DTE - er ' ' Amtsführurrg . - ' " " ^ ^

Die Mitglieder des Gememderathes werden auf " Wi' " JHte
gewählt .



Alljährlich scheidet im Monate März der-dritte Weil , vder die

dem dritten Theile zunächst kommende Zahl der Mitglieder yon -ihren
Stellen und wird durch Neugewählte aus den Wahlkorpern , von

welchen die ausscheidenden Mitglieder gewählt worden waren - ersetzt.
Der Austritt geschieht das erste und zweite . Wal^nach der Ent¬

scheidung ^des Loses, in der Folge treten immer diejenigen aus- ' welche
drei Jahre ^ vorher gewählt worden waren. - . - - : - . -.

Bis die Neuwahlen stattgefunden - habM,Msbyu - W zuM' . - Mrs-
tritte bestimmten Mitglieder im Amte.

Dieselben sind wieder wählbar .
Die Wiederhesetzung der durch Tod oder - - Austritt vor der Zeit

erledigten Gemeinderathöstellen wird in der Regel zugleich mit den

jährlichen Ergänzungswahlen vorgenommen .
Sollte jedoch die Zahl der fehlenden Mitglieder zwanzig über¬

steigen , so ist zum Ersähe derselben auch vor dem Einnute dieser

Periode eine besondere Mahl ayf Grundlage der letzten Wählerlisten
einzuleiten .

. . . Jede. solche Ergänzungswahl gilt übrigens nur bis zum regel¬
mäßigen Erneuerungstcrmine . - , , , -> -

Der Gewählte tritt zn der Zeit wieder. . Ms- . - M- weicher - iktstm ' K,
an dessen Stelle er gewählt worden , haste austreten mWn . - ä

Wahl des Bürgermeisters .

l --. -N'i-- - 8- 4 -l. ., . -
zsäj.r zI .-n' ;!! Ei' ' e1-I

Nach erfolgter Constituirung wählt der Gemeinderath aus seiner
Mitte den Vorstand ( Bürgermeisters ) .

Dieser Wahlhandlung haben sämmtliche Gemeinderathsglieder
beizuwohnen . .

Sie sind hiezn mit dem Beisätze einzuladen , daß jene Gemeinde

rathsglicde . r , die entweder gar nicht erscheinen , oder voz Beendigung
der Wahlhandlung sich . entsinnen ^ söhne ihr Ausbleiben oder ihre

MtfernstUg. . LmchschiMicheudo - Gründe zu entschuldigen, - E ihres
AmtO UrsustigssauzusehG stjen . , ^Md^M' weu. lauMM - DaWe«de
nicht wieder gewählt werden könnend

'
rrüvß



Die Wahl des Bürgermeisters kann vorgenommen werden ,
wenn wenigstens zwei Mittheile der sämmtlichen Gemeinderathsglieder
anwesend sind , nnd ist derjenige als zum Bürgermeister gewählt zu
betrachten , welcher die absolute Mehrheit der gesummten Gemeinde¬

rathsglieder für sich hat .
Der Gemeinderath wählt weiter auf die Dauer eines Jahres

zwei Vorstands - Stellvertreter , deren Einer den Bürgermeister in Fällen
zeitweise ! Verhinderung zu vertreten hat .

Dauer seiner Amtsführung »

8. 42.

Die Wahl des Bürgermeisters , es mag dieselbe nach Ablauf
der regelmäßigen dreijährigen Amtsdauer ' oder in Folge eines während
derselben eingetretenen Erledigungöfalleö geschehen seyn, gilt stets auf
drei Jahre , und er verbleibt in seiner Stellung , selbst wenn ihn
während dieser Zeit nach §. 40 die Reihe zum Austritte aus dem

Gemeinderathe treffen würde .
Der Austretende ist wieder wählbar .

Bestätigung der Wahl .

§. 43.

Die Wahl des Bürgermeisters unterliegt der Bestätigung Seiner

Majestät des Kaisers . ^

Nach erfolgter Bestätigung hat der Bürgermeister im versam¬
melten Gemeinderathe den vorgeschriebenen Diensteid in die Hände
des Statthalters abzulegen , und ist die hierüber aufgenommene , von
dem Bürgermeister eigenhändig gefertigte Eidesurkunde dem Statt¬

halter vorzulegen .



Gehalt und Gebühren der Gemeinderäthe und des

Bürgermeisters .

8. 44.

Die Mitglieder des Gemeinderathes verwalten ihr Amt unent¬

geltlich .
Bei Besorgung von Gemeindeangelegenheiten außerhalb des

Gemeinde - Bezirkes haben die dazu abgeordneten Mitglieder des Ge-

meinderatheö auf die nämlichen Gebühren aus der Gemeinde - Casse

Anspruch , welche im gleichen Falle den Rathen des Obergerichtes

auS der Staats - Casse verabreicht werden .

Dem Bürgermeister wird in einem städtischen Gebäude eine

seiner Würde angemessene Wohnung , sammt der entsprechenden Ein¬

richtung der Empfangsräume unentgeltlich eingeräumt .

Außerdem erhält er die von dem Gemeinderathe für die Dauer

seiner Amtsführung zu bestimmenden Functionsgebühren .

Verlust des Amtes eines Gemeinderathsgltedes .

45.

Ein Mitglied deS Gemeinderathes wird seines Amtes verlustig ,

wenn in Ansehung desselben ein Grund eintritt , der es von der

Wählbarkeit ausgenommen oder ausgeschlossen hatte . ( §. 33. )

Sollte ein Mitglied des Gemeinderathes wegen eines Verbrechens ,

oder wegen eines aus Gewinnsucht hervorgegangenen oder die öffent¬

liche Sittlichkeit verletzenden Vergehens , oder einer solchen Uebertre -

tung in Untersuchung verfallen , so kann es während der Dauer der¬

selben, sein Amt nicht ausüben . Diese Bestimmungen gelten auch hin¬

sichtlich des Bürgermeisters .

Auslosung des Gemeinderathes .

§. 46.

Wenn die Regierung aus wichtigen Gründen den Gemeittderach

aufzulösen findet , so hat der Statthalter binnen vier Wochen eine neue
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WaU ^uMschrHv ^ E Wbej in Ermanglung eines, G
die Befugnisse zu üben , die,naß den §§.^ Z5^ 36 , 37 und 39 dem

Gemeinderathe zustehen.

Zweite Abtheilung .

Von dem Magistrate .

Zusammensetzung des Magistrates .

- §^47 . , , - ,7 / ' - . .

Tier Magistrat besteht mit dem Bürgermeister an der Spitze aus

einem rechtskundigen Vice - Bürgermeifier und der nöthigen Anzahl von

rechtskundigen RÄHen sammt dem erforderlichm Hilfspersonale .

Art der Anstellung .

Die rechtskundigen Mitglieder des Magistrates müssen zur dieß-

fälligen Geschäftsführung in der für den Eintritt in den Staatsdienst

vorgeschriebeNM Wrffe befähigt fein, sie - dürfen sich nebenbei weder in

einem andern dienstlichen VerhäKnisse befinden ) noch die juristische

Praxis ausübn ! , u- u u---- -,-) - -. -7' , . . 77 777-,
- ' § . 49 .

Wenn die Stelle eines rechtskundigen Mitgliedes des Magi¬
strates zu besetzen kömmt, so ist dieß durch Einrücküng in die öffent¬
lichen Zeitungsblätter mit dem Beisätze zu verkauRaren, daß die¬

jenigen , welche sich zu diesem Amte für befähigt halten , binnen
einer nach Umständen zu bestimmenden Zeitsrist ihre schriftlichen und

mit den gehörigem Ausweisen belegten , Gesuche bei dem Magistrate
zu überreichen haben .

Letzterer erstattet hierüber dem Gemeindcrathe einen begrün¬

deten / bis ' EigMfchäften aller - Bewerber würdigenden Besetzungs -

Wrschlag , bei welchem l er jedoch an die aufgetretenen Bewerber

nicht gebunden ist.
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kntlassung und Enthebung vom Dienste .

-r---- ' - 7 -7" -7. L

Die rechtskundigen Mitglieder des Magistrats werden auf

Lebenszeit angestellt .
Die Entlastung , sowie die einstweilige Enthebung derselben

vöm" Dienste kann' nur naH denselben Grundsätzen, wie bei Staats¬

beamten der Verwaltungsbehörde ersolgeN .

Gehalte un8 Pertsivnem

§. 51.

Die rechtskundigen , auf Lebenszeit angestellten Mitglieder des

Magistrates erhalten Besoldungen und Pensionen .

Hinsichtlich ihrer Versetzung in den Ruhestand gelten die für

Staatsbeamte d^r HerwMWsbMrdD bestehenden „Vorschriften .

s 77 . i . -7-,u.-' () S--Ni 77-tt, ' x

.. .»
-7-7 hr-s u!-c 77-7:- 77-77 7-7A7

Dritte Abtheilung .
7-7- -.77

Von den Bezirksvorstehern und Bezirksausschüssen .
zM "us '17777.7- 7' :7-7--7-z- 777--. 7-ri- - - - - - - 7 ' 7° 7777 777..

8> 52. -7<̂ , - . . . . 7' 7.

Behufs der Verwaltung der Gemcindeangelegenheiten befindet

sich an der Spitze eines jeden der im §. 2 bezeichneten Bezirke,
Ms ; Wsnahme - . jenes ' der liiMren StM - . . tzin ' Bezir-ksvorsteher mit -

Bezirksausschüssen ^ . welchen -.ein ans ^ deyt Status des Magistrats

MMWisenher und zeitlich zu- wechselnd er-- Beamter sammt dem

nöthigen Hilfspersonale beigegeben ist. : ^ - -
'
7-. - 7-7 . -- - -'7>- ^ '

7 V. . 7 ^ '

-. Die Wahlberechtigten - eines seden Bezirkes wählen in den

Wahlkörpern , zu denen sie gehören , achtzehn Bezirksausschüsse .

Jeder Wahlkörper wählt sechs Ausschüsse .

. Den - ersten Wahlkörper bilden nur jene , die im ' Bezirke
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zur Klaffe der Höchstbesteuerten gehören ; sie vereinigen sich Behufs
dieser Wahl in Einer Wahlversammlung .

Die für die Wahl zum Gemeinderathe getroffenen Anordnun

gen gelten auch für die Wahl der Bezirksausschüsse .

§. 54.

Die Bezirksausschüsse wählen aus ihrer Mitte mit absoluter
Stimmenmehrheit den Bezirksvorsteher .

Die Wahl desselben muß der Bestätigung des Gemeinderathes
und des Statthalters unterzogen werden .

8. 55.

Die Bezirksvorsteher und Bezirksausschüsse müssen in den Be¬

zirken , für welche sie gewählt werden , ihren Wohnsitz haben .

§. 56.

Die Vorschriften der §§ 32 , 33 und 45 über das passive
Wahlrecht und über den Verlust des Amtes eines Gemeinderathes
haben auch auf die Bezirksvorsteher und Bezirksausschüsse Anwendung »

§. 57.

Die Bezirksvorsteher und Bezirksausschüsse werden auf drei
Jahre gewählt .

Sie sind wieder wählbar .
Die durch Tod oder sonst ausscheidenden Bezirksausschüsse

werden durch neu Gewählte aus den Wahlkörpern , von welchen
die Ausscheidenden gewählt worden waren , ersetzt .

Jede solche Ergänzungswahl gilt nur bis zum regelmäßigen
Erneuerungs - Termine.

Sollte der Austritt des Bezirksvorstehers vor Ablauf der drei
Jahre erfolgen , so haben die Bezirksausschüsse eine neue Wahl
für die Zeit bis zum regelmäßigen Erneuerungs - Termine vorzunehmen .

§. 58.

Die Bezirksvorsteher und Bezirksausschüsse beziehen keinen



Gehalt , haben jedoch Anspruch auf eine vom Gemeinderathe jährlich
festzusetzende Entschädigung für die mit ihrer Amtsführung ver¬
bundenen Auslagen .

§. 59.

Durch Beschluß des Gemeinderathes können die Bezirks -
Vorsteher oder die Bezirksausschüsse abberufen werden .

In diesem Faste ist binnen vier Wochen zu einer neuen Wahl
zu schreiten .

Dasselbe hat . zu geschehen , wenn die Regierung aus wichtigen
Gründen die Bezirksvorsteher oder Bezirksausschüsse abzuberufen
findet .

§. 60.

Wird in der Folge ein Bezirk unterabgetheilt ( §. 3) , so hat
jede Unterabtheilung einen eigenen Bezirksvorsteher nebst Bezirks¬
ausschüssen zu erhalten .

Nur hat die Zahl der Ausschüsse weniger als achtzehn zu be¬
tragen , sie muß aber jedenfalls durch drei Heilbar sein.



IH . Abschnitt .

Von der Gemeindeverwaltung .

Erste Abtheilung .

Von dem Wirkungskreise der Gemeinde überhaupt .

§. «r .

Der Wirkungskreis der Gemeinde ist :

a ) der natürliche ;

b) ein übertragener .

Der natürliche umfaßt alles , was die Interessen der Gemeinde

zunächst berührt , und innerhalb ihrer Gränzen vollständig durch¬

führbar ist.
Er erhält nur mit Rücksicht auf das Gesammtwohl durch das

Gesetz die nothwendigen Beschränkungen .

Der übertragene umfaßt die Besorgung bestimmter öffentlicher

Geschäfte , welche der Gemeinde vom Staate im Delegationswege

zugewiesen werden .

Die Regierung kann denselben ganz oder theilweise auch durch

von ihr bestellte Beamte versehen lassen .

b ) Von dein natürlichen Wirkungskreise der Gemeinde .

Verwaltung der Gememdearrgelegenheiten .

8. 62.

Die Gemeinde der Stadt Wien verwaltet die auf den Ge-

Memdeverhand sich beziehenden Angelegenheiten und das ihr eigen -
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thümliche Gemeindevermögen und Gemeindegut selbstständig durch
ihre Verwaltungsorgane und die derselben untergeordneten Aemter
und Behörden innerhalb der in dieser Gemeindeordnung festgesetzten
Gränzen .

Systenristrrmg der Gemeindeämter und Ernennung der
Gemeindebeamten « nd Diener .

§. 63.

Die Gemeinde bestimmt die Zahl und die Bezüge der zum
Behufe der Gemeindeverwaltung nöthigen Gemeindebeamten und
Diener , ernennt dieselben , sowie die Verwaltungsorgane sämmtli¬
cher Gemeindeanstalten , in so ferne nicht vermöge Stiftung oder
Vertrag das Recht der Ernennung einem Dritten eingeräumt ist ,
endlich alle im Solde der Gemeinde stehenden Personen , und be¬
stimmt ihre Genüsse , sowie die dem Bürgermeister und den im
Dienste der Gemeinde verwendeten Personen zu gewährenden Reise¬
kosten und sonstigen Entschädigungen .

Verwaltung der Localpolizei .

8- 64.

Die Gemeinde hat die Reinlichkeitspolizei ; sie sorgt für Pfla¬
sterung und Erhaltung der Straßen , mit Ausnahme sener , deren
Erhaltung dem k. k. Staats - Straßenfonde obliegt ; für Beleuchtung ,
für Erhaltung und Reinigung der Hauptabzugskanäle , für Erhal¬
tung der städtischen Brücken , Brunnen , Wasserleitungen und sonstigen
Anlagen , dann der öffentlichen Badeanstalten . Sie handhabt die
Gesundheits - , Feuer - , Markt - , Bau - und Straßenpvlizei ; sie hat
die Aufsicht über die Gemarkungen , über Maß und Gewicht ; ihr
obliegt die Fürsorge für die Approvisionirung ; sie trifft die poli¬
zeilichen Vorkehrungen zur Abwendung der . die Sicherheit der Person
oder des Eigenthums durch Üeberschwemmung oder durch sonstige
Elementar - Ereignisse bedrohenden Gefahren .

Die Gemeinde hat für die zur Erfüllung dieser Obliegenheiten
erforderlichen Anstalten und Einrichtungen die nöthigen Geldmittel
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aufzudringen , und ist für jede ihr in dieser Beziehung zur Last

fallende Unterlassung verantwortlich .

Die Gemeinde ist bei Handhabung der Localpolizei an die be¬

stehenden Gesetze und Ordnungen gebunden .

Der Regierung bleibt die Controlle und die Einwirkung dort ,

wo sie es erforderlich findet , vorbehalten .

§. 65.

Die Gemeinde hat die Auslagen für jene Local- Polizeianstal¬

ten zu bestreiten , welche von der Regierung im Interesse der Ge¬

meinde geleitet werden .

Deßhalb hat die Gemeinde , so lange hierüber nicht em beson¬

deres Uebereinkommen getroffen seyn wird , zu dem für den Gemein -

debczirk sich ergebenden Polizei - Aufwande in dem Verhältnisse bei¬

zutragen , in welchem sie nach dem Durchschnitte der drei Jahre

1845 , 1846 und 1847 hiezu beigetragen hat .

Bei Ausmittlung des dießfälligen Beitrages sollen jedoch die

Auslagen für jene polizeilichen Anstalten , die von der Gememde

nunmehr allein zu besorgen , oder in Folge der vom Staate über¬

nommenen Gerichtsbarkeit nunmehr bloß auf Kosten des Staates zu

erhalten sind, entsprechend berücksichtiget werden .

§. 66.

So wie die vom Staate bestellte Sicherheitsbehörde angewie¬

sen ist, der Gemeinde Lei Handhabung der Localpolizei die erforder¬

liche Hilfe zu leisten , eben so ist die Gemeinde verpflichtet , so weit

sie dieß mit ihren Organen vermag , die vom Staate bestellte Si¬

cherheitsbehörde zu unterstützen .

Ausstellung von Heirnatscheinen .

§. 67.

Die Ausstellung von Heimatscheinen steht der Gemeinde zu.

Dieselben haben nur stuf vier Jahre Giltigkeit .



Armenpflege .

§. 68.

Die Armenpflege ist eine Angelegenheit der Gemeinde .

Sie hat hiezu die nöthigen Geldmittel zu schaffen.

Ihr obliegt die Leitung und Erhaltung der städtischen Wohl -

thätigkeitsanstalten , dann der Zwangs - und freiwilligen Arbeitsan -

stalt . Die Gemeinde ist verpflichtet , in die Zwangsarbeitsanstalt

die von der Staats - Sicherheitsbehördc dahin gewiesenen Personen

aufzunehmen .

Local - Sanitatswesen .

§. 69.

Der Gemeinde steht die Einrichtung und Leitung des Local -

Sanitätswesens nach den bestehenden Gesetzen zu. Die Beziehungen

der Commune zu dem allgemeinen Krankenhause werden durch ein

besonderes Uebereinkommen mit der Staatsverwaltung geregelt .

d) Von dem übertragenen Wirkungskreise der Gemeinde .

§. 79-

Kundmachung der Gesetze .

Die Gemeinde hat , wenn Gesetze und Verordnungen der Be¬

hörden nebst der Kundmachung durch die Gesetz - und Regierungs¬

blätter noch anderweitig veröffentlicht und verbreitet werden sollen ,

auf Verlangen diese Veröffentlichung und Verbreitung in üblicher

Weise zu besorgen .

Eingebung der Steuern .

8. 71.

Die Gemeinde besorgt die Einhebung und Abfuhr der direk¬

te « Steuern und alle hierauf Bezug nehmenden Amtshandlungen
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nach Maßgabe der gegenwärtig bestehenden oder durch spätere An¬

ordnungen Zu treffenden Einrichtungen .

Militär - Arr geleg errh eiten .

§. 72.

Die Gemeinde hat das Conscriptions - und Recrutirungsgeschäst ,

so wie die Angelegenheiten in Bezug auf die Vorspann , auf die

Verpflegung und Einquartirung des Militärs in der bisherigen

Weise zu besorgen .

Ertheilimg des Eheconsenses .

8- 73.

Die Gemeinde hat das Recht , nach Maßgabe der bestehenden

Gesetze den Ehecvnsens zu ertheilen oder zu verweigern .

Schubweserr .

§. 74.

Der Gemeinde obliegt die Besorgung des Schubwesens .

8- 75

Die Gemeinde hat über alle in ihrem Bezirke eintretenden

Vorkommnisse , welche für die Staatsverwaltung vom Interesse sind,

an den Statthalter Bericht zu erstatten .

8- 76.

Ueberhaupt hat die Gemeinde alle Amtshandlungen , welche ihr

durch die Gesetze übertragen sind, oder durch spätere Verordnungen

zugewiesen werden , so wie alle ihr vorn Statthalter zukommenden

Befehle und Anordnungen in Angelegenheiten des öffentlichen Dien¬

stes genau und in der durch das Gesetz oder
'

die vorgesetzte Be¬

hörde bezeichneten Weist zu vollziehen .

8- 77. ,

In den Geschäften des übertragenen Wirkungskreises geht der

Jnstanzenzug an den Statthalter .



§. 78.

Der Wirkungskreis der Gemeinde in Schul - mrd Kirchenan -

gclegenheiten , dann im GewerbSwesen bleibt besonderen Bestimmun¬

gen vorbehalten .

Zweite Abtheilung .

WLrkmrgskrsis des Gemeimderathes .

Allgemeine Bestimmungen .

8- 79.

Der Gemeinderath ist innerhalb der gesetzlichen Gränzen be¬

rufen , die Gemeinde in der Ausübung ihrer Rechte und Pflichten

zu vertreten , bindende Beschlüsse für die Gemeinde zu fassen und

vollziehen zu lassen .
Er hat die Interessen der Gemeinde allseitig zu wahren , und

für die Befriedigung derselben durch gesetzliche Mittel zu sorgen .

§. 80.

Demnach gehört zu seinem Wirkungskreise :

- V) Die Selbstbestimmung in Communalangelegenheiten ;

8) die Controlle über die Geschäftsführung in Communalange¬

legenheiten überhaupt , und insbesondere die Vermögensgeba¬

rung des Magistrats , so wie der untergeordneten Gemeinde¬

ämter und Gemeindeanstalten , und

( l ) die Entscheidung in gewissen , wegen ihrer besondern Wich¬

tigkeit der Genehmigung des Gemeinderathes vorbehaltenen oder

im Wege der Berufung an ihn gelangenden Berwaltungs -

angelegenheiten .

lV) Recht dex Selbstbestimmung .

8- 8k.

Kraft des der Gemeinde zustehenden Rechtes der Selbst¬

bestimmung in Communalangelegenheiten hat der Gemeinderach
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innerhalb der gesetzlichen Gränzen organische Beschlüsse in allen auf

den Gemeindeverband sich beziehenden Angelegenheiten zu fassen.

ö ) Ausübung der Controlle ,

a ) Ueberhaupt .

§. 82.

In Folge des der Gemeinde zustehenden Rechtes der Controlle

ist derselbe befugt , sich in der steten Uebersicht der magistratischen

Geschäftsführung zu erhalten , die Vorlegung aller einschlägigen

Akten , Urkunden , Rechnungen , Schriften und Berichte zu verlan¬

gen , und sich in Fällen von besonderer Wichtigkeit die Genehmi¬

gung vorzubehalten .

b ) Insbesondere in Ansehung der Verwaltung des

Gemeindevermögens .

§. 83.

Der Gemeinderath ist verpflichtet , das gesummte sowohl be¬

wegliche als unbewegliche Eigenthum der Gemeinde und sämmt¬

liche Gerechtsame mittelst eines Inventars in Uebersicht zu halten ,
und dasselbe jährlich zu veröffentlichen .

Er hat dafür zu sorgen , daß das gesummte erträgnißfähige

Vermögen der Gemeinde der Art verwaltet werde , um die thun -

lichst größte Rente daraus zu erzielen .

Er ist endlich verpflichtet , darauf zu sehen , daß kein berech¬

tigtes Gemeindeglied aus dem Gemcindegute einen größeren Nutzen

ziehe , als zur Deckung seines Bedarfes nothwendig ist.

Jede nach Deckung des Bedarfes erübrigende Nutzung hat

eine Rente für die Gemeinde zu bilden .

Feststellung der Gemeindevoranschläge .

§. 84.

Der Gemeinderath hat alljährig auf Grundlage der Inven¬

tarien und Rechnungen die Voranschläge der Einnahmen und Aus -
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gaben der Gemeinde - Casse , so wie sämmtlicher unter abgesonderter

städtischer Verwaltung stehender Fonde und Anstalten in allen Ein¬

nahme und Ausgabsposten zu prüfen , und für das nächstfolgende

Jahr festzustellen .

Diese Voranschläge müssen jährlich drei Monate vor Anfang

des Rechnungsjahres , das mit jenem des Staates zusammenfällt ,

von dem Magistrate vorgelegt werden . Vierzehn Tage vor der Prü¬

fung und Feststellung durch den Gemeinderath sind sie zur öffent¬

lichen Einsicht aufzulegen .
Die Erinnerungen der Gemeindeglieder darüber werden zu

Protokoll genommen und bei der Prüfung in Erwägung gezogen .

Prüfung und Erledigung der Rechnungen und Scon -

trirung der Cassen .

8. 85.

Dem Gemeinderathe steht ferner die Entgegennahme , Prüfung

und definitive Erledigung der sämmtlichen jährlichen Rechnungsab¬

lagen und die Anordnung der Scontrirung der städtischen Cassen

so wie die Mitwirkung bei derselben zu.

Vierzehn Tage vor der Prüfung und Erledigung der Rech¬

nung durch den Gemeinderath wird . dieselbe zur öffentlichen Ein¬

sicht aufgelegt .
Die Erinnerungen der Gemeindeglieder darüber werden zu

Protokoll genommen und bei der Prüfung in Erwägung gezogen .
Bei nicht genügender Rechtfertigung der in Ansehung der

Rechnung gestellten Mängel wird vom Gemeinderathe das admini¬

strative Erkenntniß gegen den Zahlungspflichtigen vorbehaltlich des

weiteren gesetzlichen Verfahrens geschöpft .

o. Entscheidung der Recurse .

8. 86.

Der Gemeinderath hat über alle an ihn gelangenden Be¬

schwerden gegen Verfügungen des Magistrates in Communal - An¬

gelegenheiten zu entscheiden .
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L1) Der Gtttscheidimg und Genehmigung des Gemeinde -

rathes vorbehalten ? - Berwaltmrgs - Angelegenheiten .

§. 87. '

Die dem Gemeinderathe sowohl für die Gemeinde selbst , als

auch für die unter abgesonderter städtischer Verwaltung stehenden

Fonde und Anstalten vorbehaltcnen Verwaltungs - Gegenstände sind:

s ) die Organisirung der mit der Verwaltung der Gemeinde -

Angelegenheiten beauftragten Aemter ;

d ) die Regulirung des Besoldungs - und Pensions - Etats der

Gemeindebeamten und die Systcmisirung neuer besoldeter

oder mit Remunerationen verbundenen Stellen ;

v) die Anstellung aller Concepts - und aller jener Magistrats¬

und Fondsbeamten , welche einen Gehalt von wenigstens

600 fl. C. Mze. jährlich beziehen , über vorläufige Emver -

nehmung des Magistrates ;

<1) die Pensionirung und Quiescirung aller Gemeinde - .
und

Fondsbeamten , dann die Entlassung aller jener Gememde -

beamten , deren Anstellung dem Gemeinderathc zusteht , end¬

lich die Bewilligung der Bezüge der Hinterbliebenen ;

8- 88.

6) die Ertheilung der Bewilligung zum Beginne oder zur Auf¬

hebung eines Rechtsstreites , sowie zur Eingehung eines

Vergleiches , wenn der Gegenstand des Rechtsstreites oder

Vergleiches nicht ein zum ordentlichen Wirthschaftsbetrrebe

gehöriges Geschäft , das in den Wirkungskreis des Magi¬

strates gehört , betrifft , und die Aufstellung eines Vertreters

auf bestimmte oder unbestimmte Zeit ;

8. 89.

s) die Erwerbung und Verpfändung unbeweglicher Güter und

der denselben gleichgehaltenen Gerechtsamen , so wie dre Ein¬

gehung von Bestandverträgen , wenn der Bestandzins jähr -
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lich 500 fl. C. Mze. oder die Dauer des Vertrages drei

Jahre überschreitet ; endlich die Veräußerung des Gemeinde¬

vermögens und Gemeindegutes .

Zu einer gültigen Beschlußfassung über eine Veräußerung ist

erforderlich : daß zwei Mittheile des Gemeinderathes anwesend

sind , und hievon überdieß die absolute Mehrheit sämmtlicher

Gemeinderathsglieder zustimme .
Wenn ein Sechstheil der Anwesenden Protest einlegt , hat

der Bürgermeister den Beschluß zu sistiren , und den Fall zur Ent¬

scheidung im Wege der Landesgesetzgebung vorzulegen .
Die Veräußerung eines unbeweglichen Gemeindevermögens

oder Gemeindegutes im Werthe von 10 . 000 st. C. Mze. oder

darüber kann jedoch nur Kraft eines Landesgesetzes stattfinden .
Um aber den Antrag zu einer solchen Veräußerung vor den

Landtag zu bringen , muß derselbe in einer Sitzung von wenigstens

zwei Mittheilen des Gemeinderathes berathen , und mit absoluter

Mehrheit sämmtlicher Gemeinderathsglieder angenommen worden sein.

§. 90.

Der Gemeinderath hat ferner das Recht :

->' ) zur Deckung der Gemeindebedürfniffe Abgaben auszuschreiben
und einzuheben .
Wenn der Gemeinderath neue Abgaben einführen will , so

kann dieß nur im Wege eines Landesgesetzes stattfinden .
Wenn zur Deckung der Gemeindebedürfniffe Zuschläge zu

directen oder indirekten Steuern einzuheben sind , und der Zuschlag

zu den einen oder zu den andern 25 Perzent der landesfürstlichen
Steuer überschreitet , so muß hiezu ein Landesgesetz erwirkt werden .

Um aber einen solchen Antrag vor den Landtag zu bringen ,

muß derselbe in einer Sitzung von wenigstens zwei Mittheilen des

Gemeinderathes berathen und mit absoluter Mehrheit sämmtlicher

Gemeinderathsmitglieder angenommen worden seyn.
Bei Erhöhung derzeit schon bestehender Abgaben , welche nicht

unter die Kategorie der Steuerzuschläge gehören , auf mehr als das
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Doppelte ihres bisherigen gesetzlichen Ausmaßes ist ebenfalls die

Bewilligung durch ein Landesgesetz , unter Beobachtung der eben

angeführten Bestimmungen zu erwirken .

Insbesondere hat dieß bei den Zinskreuzern und Verlassen -

schafts - Percenten dann zu geschehen , wenn bei Ersteren vas Aus¬

maß von drei Kreuzern vom Zinsgulden , bei Letzteren der Betrag

von 1 Percent überschritten werden soll.

8- 9l .

ll ) Die Aufnahme von Darlehen und die Leistung von Bürg¬

schaften im Interesse der Gemeinde steht ebenfalls dem Ge¬

meinderathe zu.

Hiebei gelten alle Bestimmungen , welche im §. 89 für die

Veräußerung eines beweglichen , oder eines den Werth von

10000 fl. C. M. nicht erreichenden unbeweglichen Vermögens oder

Gutes vorgeschrieben sind.

Sollte jedoch das Darlehen oder die verbürgte Summe das

jährliche Einkommen der Gemeinde übersteigen , oder wollte der

Gemeinderath eine Credits - Operation vornehmen , so kann die Be¬

willigung dazu nur durch ein Landesgesetz ertheilt werden .

Der Antrag zur Erwirkung eines Landesgesetzes muß in

einer Sitzung von wenigstens zwei Drittheilen des Gemeinderathes

berathen und mit absoluter Mehrheit sämmtlicher Gemeinderaths¬

glieder angenommen worden seyn.

8. 92.

Fernere der Entscheidung des Gemeinderathes vorbehaltene

Verwaltungsgegenstäude sind :

i ) die Abschreibung uneinbringlich gewordener Forderungen der

Gemeinde von dem Betrage von Zweihundert Gulden E. M.

angefangen ; — die Auflösung von Pachtverträgen , der Nach¬

laß von Besoldungsvorschüssen und Mängelsersätzen — die

Herabsetzung der Bestandzinse während der Dauör des Be¬

standvertrages ;
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k ) die Bewilligung zur Ausführung von Neubauten auf Kosten

der Gemeinde ;

l ) die Bewilligung von Auslagen im Betrage von mehr als

Einhundert Gulden Conv. Münze jährlich , oder mehr als

Eintausend Gulden Conv. Münze ein für alle Mal , und von

allen nicht präliminirten Auslagen ; die Bewilligung von

nicht normalmäßigen Reisekosten und Besoldungsvorschüssen

hinsichtlich jener Beamten , deren Anstellung dem Gemeinde -

rathe zusteht , wenn der Vorschuß drei Monate übersteigt , dann

die Bewilligung von Remunerationen und Aushilfen über

50 fl. Conv. Münze .

w) die Ausübung des Petitionsrechtes der Gemeinde in Ge-

meindeangelegeuheiten ;

n ) die Verleihung des Ehrenbürgerrechtes und der Salva -

tor - Medaille .

Beschlußfähigkeit .

K. 93.

Damit der Gemeinderath einen gütigen Beschluß fassen kann ,

müssen , insoweit diese Gemeindeordnuug nicht eine andere Bestim¬

mung enthält , wenigstens vierzig Mitglieder versammelt seyn .

§. 94.

Wenn die Gebarung des Bürgermeisters oder eines Gemein -

derathsmitgliedes den Gegenstand der Berathung und Schlußfassung

bildet , haben sich die Betheiligten der Abstimmung zu enthalten ,

und müssen der Sitzung , wenn es gefordert wird , zur Ertheilung

der gewünschten Auskünfte beiwohnen .

§. 95.

Wenn ei » besonderes Privat - Jnteresse eines Mitgliedes oder

seiner nächsten Verwandten einen Gegenstand der Verhandlung bil¬

det , hat dasselbe abzutreten .



Beschlußfassung .

§. 96.

Zu einem gütigen Beschlusse des Gemeinderathes ist die ab¬

solute Stimmenmehrheit erforderlich . Bei gleich getheilten Stimmen

entscheidet die Stimme des Vorsitzenden .

Sitzungen .

§. 97.

Der Bürgermeister , oder im Verhinderungsfälle sein Stell¬

vertreter , führt in den Sitzungen den Vorsitz , und jede Sitzung ,
bei welcher dieß nicht beobachtet wurde , ist ungiltig .

§. 98.

Der Statthalter oder der von ihm bestellte Commiffär kann

den Sitzungen beiwohnen und in denselben das Wort nehmen , ohne

jedoch an der Abstimmung Theil zu nehmen .

§. 99.

Die Sitzungen des Gemeinderathes sind öffentlich , doch kön¬

nen über den vom Bürgermeister oder von wenigstens zehn Ge-

meinderathsmitgliedern gestellten Antrag auch vertrauliche Sitzungen

gehalten werden .

Die Zuhörer haben sich jeder Aeußerung zu enthalten .
Wenn sich dieselben herausnehmen , die Berathung des Ge¬

meinderathes in irgend einer Weise zu stören , oder gar die Frei¬

heit desselben zu beirren , ist der Vorsitzende berechtiget und ver¬

pflichtet , nach vorausgegangener fruchtloser Ermahnung zur Ord¬

nung , den Sitzungssaal von den Zuhörern räumen zu lassen .

§. 100 .

Durch Beschluß des Gcmeinderathes ist die Zahl und Zeit

der ordentlichen Sitzungen zu bestimmen , und darüber die Anzeige

dem Statthalter zu erstatten .
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Außerdem kann sich der Gemeinderath nur auf Anordnung

"des Bürgermeisters , oder — im Verhinderungsfälle — auf An¬

ordnung seines Stellvertreters versammeln .

Jede Sitzung , der eine solche Anordnung nicht zu Grunde

liegt , ist ungesetzlich , und es sind die gefaßten Beschlüsse ungiltig .

Der Bürgermeister ist- jedoch verpflichtet , über schriftliches

Einschreiten von wenigstens einem Drittheile der Gemeinderäthe ,

oder im Auftrage des Statthalters eine Versammlung einzuberufen .

Der Statthalter ist von der Anordnung jeder außerordentlichen

Sitzung in Kenntniß zu setzen.

§. 101 .

Deputationen dürfen zu den Sitzungen nicht zugelassen werden .

§. 102 .

Ueber die Sitzungsverhandlungen ist ein Protokoll zu führen ,

dasselbe von dem Vorstände , einem vom Gemeinderathe zu benen -

nenden Mitgliede und dem Schriftführer zu unterzeichnen , in dem

Gemeinde - Archive aufzubewahren und jedem Gemeindegliede auf

Verlangen Einsicht in dasselbe zu gestatten .

Dritte Abtheilung .

Wirkungskreis des Magistrates und des Bürgermeisters
als dessen Vorsteher .

8. 103 .

Der Magistrat ist das Erecutiv - Organ der Gemeinde unter

der Controlle des Gemeinderathes .
Sein unmittelbarer Vorstand ist der Bürgermeister .

' §. 104 .

Der Bürgermeister repräsentirt die Gemeinde als moralische

Person nach Außen sowohl in Civilrechts - als in Verwaltungs¬

Angelegenheiten .
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8. 105.

Urkunden , durch welche Verbindlichkeiten der Gemeinde gegen
dritte Personen begründet werden sollen , müssen vom Bürgermei¬

ster und von zwei Gemeinderathsmitgliedern unterfertiget werden .

§. 106.

Der Bürgermeister ist verpflichtet , die Beschlüsse des Ge¬

meinderathes in der von demselben angegebenen Art in Vollzug

zu setzen.

§. 107 .

Glaubt der Bürgermeister , daß ein Beschluß des Gemeinde¬

rathes dieser Gemeindeordnung , oder den bestehenden Gesetzen über¬

haupt zuwider läuft , oder der Gemeinde einen wesentlichen Scha¬
den zufügt , so ist er verpflichtet/mit der Vollzugsetzung innezuhal¬
ten , und unverzüglich den Gegenstand an den Statthalter zu leiten ,
dem auch seinerseits in den beiden ersten Fällen das Sistirungs -
recht zusteht .

Der Statthalter übergibt die Verhandlung dem Landtage ,
wenn die Sistirung wegen des gefährdeten Interesse der Ge¬
meinde erfolgte .

Ist der Landtag nicht versammelt , und erleidet die Sache kei¬
nen Aufschub , so trifft die Regierung die provisorische Verfügung .

Geschah die Sistirung wegen Verletzung der Gemeindeordnung
oder der Gesetze , so hat der Statthalter zu entscheiden , gegen
dessen Ausspruch der Recurs an das Ministerium ergriffen wer¬
den kann

8. 108 .

Der Bürgermeister ist für die Geschäftsgebarung des Ma¬
gistrates verantwortlich . Ihm steht die Geschäftszutheilung unter
die ihm untergeordneten Beamten und die Disciplinargewalt über
dieselben zu.
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§. 109 .

Die Geschäftsordnung wird die Geschäfte bestimmen , welche
der Magistrat collegialisch zu berathen hat , so weit nicht schon die

Gemeindeordnung dieß verfügt ( §. 116 ) .

§ . 110 .

Bei den collegialischen Sitzungen des Magistrates hat der

Bürgermeister den Vorsitz zu führen , die Berathung zu leiten , und
die Beschlüsse nach der Mehrheit der Stimmen zu fassen.

Bei Stimmengleichheit entscheidet seine Stimme .

Der Magistrat darf ohne seinen Vorsitz keine Beschlüsse fassen.
Ist der Bürgermeister verhindert , so kann er den Vorsitz au

den Vieebürgermkister , oder an einen Magistratsrath übertragen .

§ . 111 .

Der Bürgermeister ist unter seiner Verantwortung berechtiget ,
Beschlüsse des Magistrates zu sistiren , und den Gegenstand , je

nachdem er den natürlichen oder den übertragenen Wirkungskreis
betrifft , an den Gemeindcrath oder an den Statthalter zu leiten .

§. IIS .

Der Magistrat ist unter der Oberleitung und Verantwortung
des Bürgermeisters die unmittelbare Verwaltungsbehörde für die

Angelegenheiten und das Vermögen der Gemeinde .

Er hat die laufenden Geschäfte der Gemeinde zu besorgen ,
und in allen , dem Wirkungskreise des Gemeindcrathes nicht vorbe -

haltenen Angelegenheiten selbstständig zu entscheiden .
Es sind ihm in dieser Beziehung sowohl die einzelnen Mit¬

glieder der Gemeinde , als auch die untergeordneten städtischen Be¬

hörden , Stiftungen und Körperschaften zum Gehorsam verpflichtet .

§ . 113 .

Bei der Vermögensgebarung hat sich der Magistrat genau
an die Ansätze des Voranschlages zu halten , und rücksichtlich der,

4
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der Genehmigung des Gemeinderathes vorbehaltenen Auslagen , diese

Genehmigung einzuholen .

§. 114.

Kommen im Laufe des Verwaltungsjahres dringende Aus -

lagen vor , welche in der einschlägigen Rubrik des Voranschlages

ihre Bedeckung gar nicht , oder nicht vollständig finden , ist hiezu

die Bewilligung des Gemeinderathes zu erwirken .

8. 115 .

In Fällen der äußersten Dringlichkeit , wo die vorläufige

Einholung der Bewilligung ohne großen Schaden und ohne Ge¬

fahr nicht möglich ist , darf der Bürgermeister unter seiner Ver¬

antwortung die Bestreitung der nothwendigen Auslagen anordnen ,

muß jedoch unverzüglich die nachträgliche Genehmigung des Ge¬

meinderathes sich erwirken .

8- 116 .

Der Magistrat hat unter der Leitung und Verantwortung

des Bürgermeisters die der Gemeinde zustehende Localpvlizei

handzuhaben .

Uebertretungen der zur Handhabung der Localpvlizei getroffe¬

nen Maßregeln und Verfügungen können durch Beschlüsse des Ma¬

gistrats ( 8. 110 ) mit Geldbußen bis zum Betrage von Zweihun¬

dert Gulden Conv. Münze geahndet oder im Falle der Zahlungs¬

unfähigkeit mit Arrest von je Einem Tage für fünf Gulden Conv.

Münze geahndet werden .

Die Geldbußen fließen in die Gemeindekasse ein , und ist

hierüber ein eigenes Protokoll zu führen .

Der Bürgermeister bestimmt die Mitglieder des Magistrats ,

welche in derlei Ucbertrctungsfällen die Untersuchung zu führen ,

und hierüber zu erkennen haben .

Das Verfahren Hiebei wird durch eine besondere Vorschrift

geregelt werden .



Der Magistrat hat unter der Leitung und Verantwortung des

Bürgermeisters die Geschäfte des übertragenen Wirkungskreises

zu besorgen .

Vierte Abtheilung .

Wirkungskreis der Bezirksvorsteher .

§. 118 .

Die Bezirksvorsteher sind Erecutiv - Organe der Gemeinde ,

und dienen zur Unterstützung des Bürgermeisters in der Ver¬

waltung der Gemeindeangelegenheiten , und in der Handhabung der

Localpolizei innerhalb ihres Bezirkes .

8. 119 .

Die Bezirksvorsteher besorgen die ihnen in dieser Beziehung

zugewiesenen Geschäfte selbst , oder durch die unter ihrer Leitung

stehenden Bezirksausschüsse .
Es ist sich Hiebei an die zu ertheilende Instruktion , so wie

an die Anordnungen des Bürgermeisters in einzelnen Fällen zu halten .

§. 120 .

Die Bezirksvorsteher sind berufen , gemeinschaftlich mit den

Bezirks - Ausschüssen tie Sonder - Interessen ihres Bezirkes zu be¬

rathen , und dieselben zur Kenntniß des Gemeinderathcs zu brin¬

gen. Zu diesem Ende können die Bezirksvorsteher jederzeit den

Sitzungen des Gemeindcrathes beiwohnen , und haben in denselben

eine berathende Stimme .
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IV . Abschnitt .
Verhältnis der Gemeinde zur Staats

Verwaltung .

§. 121 .

Die Stadtgemeinde Wien steht mit Umgehung jedes Bezirks¬
und Krcisverbandes unmittelbar unter dem Statthalter .

Vorübergehende Bestimmungen .

§. 122.

Die Art der Geschäftsführung des Gemeinderathes und des

Magistrates wird durch eine eigene Geschäftsordnung innerhalb der

Gränzen dieser Gemeindeordnung näher bestimmt .

§. 123 .

Bis die Bestimmungen über den Wirkungskreis der Gemeinde

in Schul - und Kirchenangelegenheiten , dann im Gewerbswesen ge¬

troffen sein werden ( §. 78. ) , sind die hierauf Bezug nehmenden

Geschäfte in der . bisherigen Weise zu besorgen .

§. 124 .

Ebenso verbleibt die Gemeinde bis zur erfolgenden Reguli -

rung der Staatssicherheitsbehörde in den Verpflichtungen , die ihr

in Bezug aus die Localpolizei , und auf . die zur Handhabung dersel¬

ben nothwendigen Anstalten und Einrichtungen bisher obgelegen sind.

. §. 125 . - - Z

Die vorübergehenden Bestimmungen über den Wirkungskreis

des gegenwärtigen Gemeinderathes in Bezug auf die ersten , nach

dieser Gemeindeordnung vorzunehmenden Wahlen enthält eine be¬

sondere Vorschrift .

Wien am 9. März 1850 .

Bach m. x.



—- G





k



«

G

*.

H-

L-

tz

r»

, -

-

-

-


	Vorderdeckel
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]

	Titelblatt
	[Seite]
	[Seite]
	Seite 3

	I. Abschnitt. Von dem Gebiete der Gemeinde und den Bewohnern desselben
	Seite 3
	Seite 4
	Seite 5
	Seite 6
	Seite 7
	Seite 8
	Seite 9
	Seite 10
	Seite 11
	Seite 12
	Seite 13
	Seite 14
	Seite 15
	Seite 16
	Seite 17

	II. Abschnitt. Von der Gemeindeverfassung
	Seite 18
	Seite 19
	Seite 20
	Seite 21
	Seite 22
	Seite 23
	Seite 24
	Seite 25
	Seite 26
	Seite 27
	Seite 28
	Seite 29
	Seite 30
	Seite 31
	Seite 32
	Seite 33

	III. Abschnitt. Von der Gemeindeverwaltung
	Seite 34
	Seite 35
	Seite 36
	Seite 37
	Seite 38
	Seite 39
	Seite 40
	Seite 41
	Seite 42
	Seite 43
	Seite 44
	Seite 45
	Seite 46
	Seite 47
	Seite 48
	Seite 49
	Seite 50
	Seite 51

	IV. Abschnitt. Verhältniß der Gemeinde zur Staatsverwaltung
	Seite 52

	Rückdeckel
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]


